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VERFAHRENSVERMERKE  
1. AUFSTELLUNSBESCHLUSS
Der Rat der Stadt Edenkoben hat in seiner Sitzung am 06.06.2018 beschlossen, den Bebauungsplan
gem. § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB aufzustellen.

2. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES:

Der Planentwurf lag gemäß § 13 Abs.1Nr. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2  BauGB nach Bekanntmachung vom
06.09.2018 in der Zeit vom 14.09.2018 bis zum 16.10.2018 öffentlich aus.

3.  BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
     NACH § 4 ABS. 2 BauGB

Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange wurde
gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V. mit § 4 Abs.2 BauGB mit Schreiben vom 05.09.2018 eingeleitet.
Die Frist für die Abgabe der Stellungnahmen endete am 16.10.2018.

4. BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHMEN

Der Gemeinderat hat nach vorangegangener Prüfung gem. § 1 Abs. 7 i.V. mit § 13 BauGB in seiner Sitzung
am 27.03.2019 über die innerhalb der gesetzten Frist eingegangenen Stellungnahmen beschlossen.

5. SATZUNGSBESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANS
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27.03.2019 den Bebauungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

6.  AUSFERTIGUNG

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen Festsetzungen ,
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und Satzung, stimmt mit seinen Bestandteilen mit dem Willen des
Gemeinderates überein.
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt:
Edenkoben, den .............................

(Stadtbürgermeister)

7. BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DES BEBAUUNGSPLANES

Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
erfolgte am ..............................

(Stadtbürgermeister)

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634).
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der

Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).
3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des Planinhaltes

(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl 1991.I S.58), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057).

4. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 (BGBl. I S. 3434).

5. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771).

6. Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) in der Fassung vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt
geändert durch Artikel 3 Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465).

7. Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771).

8. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I
S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370).

9. Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24. November 1998 (GVBl. S. 365),
zuletzt geändert durch Drittes Landesgesetz vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 77).

10. Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 6. Oktober 2015 (GVBl. S. 283), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 21. Dezember 2016 (GVBl. S. 583).

11. Landeswassergesetz (LWG) für das Land Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 14. Juli 2015 (GVBI.     S.
127), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. März 2018 (GVBl. S. 55, 57).

12. Denkmalschutzgesetz (DSchG) in der Fassung vom 23. März 1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 3. Dezember 2014 (GVBl. S. 245).

13. Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch
Artikel 37 des Gesetzes vom 19. Dezember 2018 (GVBl. S. 448).

Die Begründung gemäß § 9 Abs. 8 BauGB ist beigefügt.

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
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ZIELE ZWECKE UND WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG GEM. § 2 A NR. 1 BAUGB 

A. ERFORDERNIS UND ZIELSETZUNG DER PLANAUFSTELLUNG GEM. § 1 ABS. 3 BAUGB 

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist. 
Konkreter Planungsanlass für die Schaffung von Baurecht ergibt sich aus der kommu-
nalen Entwicklungsabsicht der Stadt Edenkoben, um die optimale Ausnutzbarkeit der 
Grundstücke 1135, 1135/2 und 1138/2 zu ermöglichen. Aufgrund der großen Nachfrage 
nach innerstädtischem Wohnraum, beabsichtigt die Stadt die Überplanung der derzeitig 
durch Einfamilienhausbebauung geprägten Grundstücke hin zu einer Mehrfamilienhaus-
bebauung. 
Zur Umsetzung der geschilderten Planungsvorhaben bedarf es, auch im Sinne des § 1 
Abs. 3 BauGB, der Aufstellung eines Bebauungsplans in einem förmlichen Verfahren. 

B. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 

Zur Erreichung der obigen Zielsetzung beabsichtigt die Stadt Edenkoben für den be-
troffenen Bereich Baurecht in Form eines qualifizierten Bebauungsplans zu schaffen. 
Der Stadtrat hat aus diesem Grund in seiner Sitzung am 06.06.2018 gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes „Kurbrunnenweg“ beschlossen. 
Der Bebauungsplan soll unter Anwendung des § 13 a BauGB i.V.m. § 13 Abs. 2 und 3 
BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt werden. 
Beauftragt mit der Erstellung des Bebauungsplans wurde das Büro BBP Stadtplanung 
Landschaftsplanung (Kaiserslautern). 

C. ANWENDUNG DER VERFAHRENSVORSCHRIFTEN DES § 13 A BAUGB I.V.M. § 13 BAUGB 

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13 a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung in Verbindung mit § 13 Abs. 2 und 3 BauGB aufgestellt. Die hierzu erforderlichen 
Kriterien werden erfüllt: 
a. Die bei Durchführung des Bebauungsplanes voraussichtlich versiegelte Fläche liegt 

unterhalb des in § 13 a Abs. 1 Nr. 1 BauGB aufgeführten Schwellenwertes für die 
Vorprüfung des Einzelfalls.  

b. Die Zulässigkeit von Vorhaben mit Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht wird 
weder vorbereitet noch begründet. 

c. Es bestehen zudem keine Anhaltspunkte dafür, dass Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 b BauGB (FFH- und Vogelschutzgebiete) beeinträchtigt werden. 

d. Darüber hinaus liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach 
§ 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

Nach § 13 Abs. 3 BauGB wird daher in diesem Verfahren von der Umweltprüfung, vom 
Umweltbericht und von der Angabe in der Bekanntmachung zur öffentlichen Auslegung, 
welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, von der zusammenfas-
senden Erklärung nach § 10 a BauGB sowie von einer frühzeitigen Unterrichtung nach 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 
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D. GRUNDLAGEN 

1 Planungsgrundlagen 
Planungsgrundlagen des Bebauungsplanes sind: 
 der aktuell rechtsgültige Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Edenkoben 
 der aktuell rechtsgültige Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar 
 ein Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem des Ver-

messungs- und Katasteramtes, 
 Planungskonzept der Ostermayer Wohnbau GmbH, Stand 11/2017, 
 Abfrage des LANIS, www.lanis.rlp.de, Stand August 2018. 

2 Lage und Größe des Plangebiets / Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Ortslage von Edenkoben am Kurbrunnenweg 
nahe der Landesstraße L512.  
Die Lage des Geltungsbereiches innerhalb der Stadt ist aus dem nachfolgend abge-
druckten Lageplan ersichtlich. 

 
Lageplan des Plangebietes (rot gekennzeichnet) innerhalb der Stadt Edenkoben 
Quelle: Landschaftsinformationssystem LANIS Rheinland-Pfalz, map1.naturschutz.rlp.de, 2018 
Die Plangebietsgröße beträgt rund 1990 m² und umfasst die Flurstücke 1135, 1135/2 
und 1138/2. Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ergibt sich aus der beige-
fügten Planzeichnung im Maßstab 1:1000. 

3 Bestandssituation / Natürliche Nutzung 
Das Plangebiet liegt innerhalb geschlossener Siedlungsflächen und ist derzeit durch 
eine Einfamilienhausbebauung geprägt. Die beiden in Rede stehenden Grundstücke 
sind unmittelbar durch den Kurbrunnenweg erschlossen. Sowohl im Osten als auch im 
Nordwesten grenzt das Plangebiet unmittelbar an eine zweigeschossige Mehrfamilien-
bebauung. Die Freiflächen werden durch Rasen, Ziergehölze und ein Schwimmbassin 
geprägt. 
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Lageplan des Plangebietes (rot gekennzeichnet) innerhalb der Stadt Edenkoben 
Quelle: Landschaftsinformationssystem LANIS Rheinland-Pfalz, map1.naturschutz.rlp.de, 2018 

4 Schutzgebiete und Biotopverbund 
Schutzgebiete sind im Plangebiet nicht ausgewiesen. 
Flächen des Biotopverbundes liegen nicht vor. 

5 Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung 
Die Vegetationsstrukturen im Plangebiet sind artenarm; reife Gehölzstrukturen sind nicht 
vorhanden. Zudem schränkt die Lage im Siedlungsbereich mit den damit verbundenen 
Störungen den Planungsraum als Biotopfläche weiter ein. Somit ist Plangebiet nicht mit 
dem Vorkommen bedeutsamer Populationen zu rechnen. 
Nichtsdestotrotz ist den Belangen des Artenschutzes durch Einhaltung der Rodungszei-
ten (Oktober bis Februar) Rechnung zu tragen. 

E. VORGABEN ÜBERGEORDNETER PLANUNGEN 

Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB und § 8 Abs. 2 BauGB sind die übergeordneten Vorgaben der 
Raumordnung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung bei der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes zu beachten. Im vorliegenden Fall zählen insbesondere nachfolgend 
dargestellte Aspekte dazu. 

1 Raumordnung 
Im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar wird der Stadt Edenkoben die Funktion 
Wohnen zugeordnet. Die Stadt ist umschossen von einem regionalen Grünzug und ist 
somit Teil eines Schwerpunktraumes für Freiraumschutz. 
Zwischen dem vorliegenden Bebauungsplan und den Vorgaben des Regionalen Raum-
ordnungsplans ergeben sich keine Konflikte.  
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Auszug aus dem gültigen Regionalplan der Verband Region Rhein-Neckar 
Quelle: Metropolregion Rhein-Neckar, www.m-r-n.com, 2018 

2 Flächennutzungsplanung 

In dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Edenkoben ist das 
Plangebiet als Wohnbaufläche dargestellt. Demnach entspricht der Bebauungsplan 
„Kurbrunnenweg“ den Darstellungen des Flächennutzungsplanes. 

 
Auszug aus dem rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Edenkoben 
Quelle: Verbandsgemeinde Edenkoben, www.vg-edenkoben.de 

 

F. FACHPLANERISCHE VORGABEN 

1 Altablagerungen / Altlasten 

Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen, die eine 
Nutzung der Flächen beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-
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derlich machen würden, liegen bei der Stadt Edenkoben nicht vor. Aufgrund der vergan-
genen und gegenwärtigen Nutzungen der hier in Rede stehenden Grundstücke sind 
auch keine Schädlichen Bodenveränderungen zu erwarten.  

2 Kultur- oder sonstige Sachgüter sowie archäologische Fundstellen und Boden-
denkmäler 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Kulturdenkmäler oder kul-
turhistorisch interessanten Baulichkeiten. Über archäologische Fundstellen oder Boden-
denkmäler ist ebenfalls nichts bekannt. 

3 Sonstiges 

Weitere Zielvorstellungen von Fachplanungen, die im Widerspruch zu der vorliegenden 
Planung stehen, bzw. die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans ausschließen oder einschränken, sind derzeit nicht bekannt. 

G. LANDESPFLEGERISCHE BEWERTUNG 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß den Vor-
schriften der § 13 a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB aufgestellt. Daher ist ein 
landespflegerischer Ausgleich für Eingriffe nicht erforderlich. Grünordnerische Belange 
sind dennoch im Rahmen der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 
Dies schließt die Ermittlung und Berücksichtigung eventueller Auswirkungen der Bauleit-
pläne auf berührte Umweltbelange und die Prüfung über Vermeidung/Minderungen der 
Beeinträchtigungen ein, damit diese in die Abwägung eingestellt werden können. 
In der Bestandssituation ist der Planungsbereich bereits durch intensive Nutzungen und 
Versiegelungen vorbelastet. Die Planung sieht eine Verdichtung des Siedlungsbereichs 
vor, welches auch im Sinne der „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ zu begrüßen 
ist. Mit der Zukünftigen Bebauung erhöht sich der Versiegelungsgrad um ca. 50% und 
Gartenflächen werden überbaut. Mit Umsetzung der Planung erfolgt eine Begrünung der 
Freiflächen, so dass hier mittelfristig wieder adäquate Grünstrukturen entstehen. 

H. DARLEGUNG ZUM STÄDTEBAULICHEN KONZEPT 

1 Städtebauliche Zielvorgaben 

Der Bebauungsplan „Kurbrunnenweg“ soll eine geordnete und nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung gewährleisten. Das Planungsgebiet soll dabei einer Entwicklung zuge-
führt werden, die den künftigen Nutzern und deren Nutzungsbedürfnissen gerecht wird 
(vgl. § 1 Abs. 5 BauGB).  
Konflikte mit der benachbarten Bebauung bzw. Nutzung, eine Beeinträchtigung von 
Landschaftspotentialen und negative Auswirkungen auf die gesamtörtliche und städte-
bauliche Entwicklung sollen verhindert bzw. minimiert werden.  
Bei der Durchführung des Bebauungsplanes sind daher insbesondere folgende städte-
bauliche Planungsziele zu berücksichtigen:  
 Berücksichtigung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-

verhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (vgl. § 1 Abs. 6 
Nr. 1 BauGB),  

 Befriedigung der Nachfrage nach Wohnbauflächen durch Bereitstellung von quali-
tativ hochwertigem Wohnraum bei guten Wohnbedingungen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 2 
BauGB),  
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 Vorgaben zur Gestaltung baulicher Anlagen zum Erreichen gestalterischer Grund-
prinzipien bei geringstmöglicher Einschränkung der individuellen Gestaltungsvor-
stellungen (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB),  

 Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sollen durch gezielte Maßnahmen 
vermieden bzw. bei unvermeidbaren Eingriffen auf das notwendige Minimum re-
duziert werden (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB),  

 funktionsgerechte und wirtschaftliche Erschließung (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 
sowie  

 die baurechtliche Sicherung der gemeindlichen Vorstellungen zur zukünftigen Ent-
wicklung des Gebietes (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB).  

2 Verkehrliche Anbindung und interne Erschließung des Plangebiets 

Die Baugrundstücke werden, wie bisher über den Kurbrunnenweg an die L 512 Wein-
straße und die K 6 Luitpoldstraße verkehrlich erschlossen. Weitergehend ist das Plan-
gebiet über die im Osten der Stadt Edenkoben verlaufende A 65 verkehrlich angebun-
den.  

3 Ver- und Entsorgung des Plangebiets 

Die Versorgung des Plangebietes mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen 
kann durch einen Anschluss an bzw. Ausbau der bestehenden Netze durch die jeweili-
gen Versorgungsträger sichergestellt werden. 

I. BEGRÜNDUNG DER FESTSETZUNGEN 

Nachfolgend wird im Einzelnen auf die Inhalte und Erforderlichkeit der im Bebauungs-
plan getroffenen Festsetzungen eingegangen. 

1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

1.1 Art der Baulichen Nutzung 

Entsprechend den geschilderten städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Edenkoben 
wird das Plangebiet als allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO festgesetzt. 
Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebiets erfolgt vor dem Hintergrund des 
Hauptziels der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum. Die hier vorliegende Bebau-
ungsplanung ist an einem Vorhaben orientiert dass die Schaffung von insgesamt rund 
15 Wohneinheiten in zwei Gebäuden vorsieht.  
Dementsprechend sind die getroffenen Abwandlungen darin begründet, dass das Gebiet 
vorwiegend dem Wohnen vorbehalten werden soll.  
Dabei wird bestimmt, dass 
 Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig sind. Gartenbaubetriebe und Tank-

stellen werden ausgeschlossen, weil sie der Eigenart des Gebiets widersprechen 
und an ihre Standorte Anforderungen zu stellen sind, die im gesamtörtlichen Kontext 
an anderer Stelle besser befriedigt werden können.  
Hinzu kommt, dass Tankstellen in der durch die Umgebungsbebauung vorgegebe-
nen Siedlungsstruktur gestalterisch nicht integrierbar sind und von ihnen zahlreiche 
Immissionen ausgehen.  
Neben erheblichen Lärmemissionen insbesondere durch den Ziel- und Quellverkehr 
aber auch durch Reparatur- oder Autowascheinrichtungen, kommt es auch zu olfak-
torischen Auswirkungen (Benzolgeruch, Abgase). Tankstellen werden daher zum 
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Schutz der Wohnnutzungen nicht zugelassen und als unverträglich mit der vorhan-
denen Baustruktur und Nutzung angesehen 
Gartenbaubetriebe verfügen typischerweise über einen großen Flächenanteil, der 
unbebaut ist bzw. lediglich mit niedrigen Gewächshäusern bestanden ist. Dies würde 
der städtebaulichen Zielsetzung, neuen Wohnraum zu schaffen, widersprechen. 

 Anlagen für Verwaltungen unzulässig sind. Dies erfolgt, um in Anbetracht der Lage 
und Größe des Plangebietes das Allgemeine Wohngebiet vor „inneren“ Immissions-
quellen und Störpotenzialen von vornherein zu schützen. Daneben bestehen für 
diese Nutzungsart zudem an anderer Stelle im Stadtgebiet städtebaulich besser ge-
eignete Ansiedlungsmöglichkeiten. 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes und sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe nur ausnahmsweise zulässig sein sollen. Dies begründet sich ebenfalls wie 
bei den Anlagen für Verwaltungen darin, dass das Gebiet vor inneren Störpotenzia-
len bewahrt werden soll. Zudem soll das Gebiet Wohnen vorbehalten werden. Um 
jedoch eine Nutzungsmischung nicht gänzlich auszuschließen sind die hier in Rede 
stehenden Betriebe ausnahmsweise zulässig. 

1.2 Maß der Baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung von Grundflächenzahl 
(GRZ) und Geschoßflächenzahl (GFZ), durch Angaben der maximalen Trauf- und Ge-
bäudehöhe sowie der Vollgeschosse geregelt. 
Die Grundflächenzahl wird für das Allgemeine Wohngebiet mit 0,4 bestimmt und bewegt 
sich somit innerhalb der nach der Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. 
Die Geschossflächenzahl wird im Hinblick auf die geplante Höhe und Geschossigkeit 
baulicher Anlagen im gesamten Planungsgebiet mit 0,8 festgesetzt und bewegt sich so-
mit ebenfalls im Rahmen der nach der Baunutzungsverordnung zulässigen Grenzen. 
Die getroffenen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen, in Form der maximalen 
trauf- und Gebäudehöhe sowie der Zahl der Vollgeschosse, sollen einerseits befriedi-
gende Wohnbedürfnisse gewährleisten und entsprechen andererseits der Forderung 
des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn 
ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschafts-bild 
beeinträchtigt werden könnten. 
Das in Rede stehende Gelände befindet sich auf einer Höhe von rund 163 m ü. NN. 
Aufgrund der festgesetzten maximalen Gebäudehöhe von 175 m ü. NN können Ge-
bäude bis zu einer maximalen Höhe von 12 m entstehen. 

1.3 Bauweise, überbaubare Flächen, Stellung baulicher Anlagen 

Entsprechend der umgebenden Bebauung wurde auch für das Plangebiet die offene 
Bauweise festgesetzt. Zugunsten der Gestaltungsfreiheit der künftigen Bauherren wird 
auf die Festsetzung von Baulinien verzichtet. Die Flächen des Bebauungsplanes werden 
daher ausschließlich durch die Festsetzung von Baugrenzen definiert. Mit gleicher Ziel-
setzung wurden vergleichsweise großzügige Festsetzungen zu Nebenanlagen getroffen, 
wonach sonstige Nebenanlagen im Sinne des § 14 allgemein innerhalb und außerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig sind.  
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1.4 Flächen für Stellplätze und Tiefgaragen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 alt. 2 BauGB) 

Zur Unterbringung der erforderlichen Stellplätze auf dem Grundstück ist es vorgesehen 
eine Tiefgarage zu errichten. Zu deren Zulässigkeit ist eine Fläche für Tiefgaragen vor-
gesehen. Um den rückwärtigen Teil des Grundstücks von oberirdischen Stellplätzen frei 
zu halten wurden entlang dem Kurbrunnenweg Flächen für Stellplätze ausgewiesen. 
Überdachte oberirdische Stellplätze (Garagen und Carports) sind unzulässig.  
Gemäß der geltenden Stellplatzverordnung der Stadt Edenkoben sind für Häuser mit 
mehreren Wohnungen bei Wohnungsgrößen ab 40 qm mindestens zwei Stellplätze je 
Wohneinheit vorzusehen. Die Planung sieht hierzu die Realisierung einer Tiefgarage mit 
etwa 30 Stellplätzen vor.  
Darüber hinaus wird durch die Bebauungsplanung die Realisierung von weiteren oberir-
dischen Stellplätzen entlang des Kurbrunnenwegs planungsrechtlich ermöglicht, so dass 
gewährleistet ist, dass auf dem Grundstück, der Planung entsprechend ausreichend 
Stellplätze realisiert werden können. 

1.5 Flächen und Maßnahmen für die Anpflanzung von Gehölzen und Grünstrukturen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. Nr. 25 a BauGB) 

Für die Freiflächen werden Festsetzungen zur Begrünung mit 4 Laubbäumen sowie der 
nicht überbaubaren Grundstücksflächen mit einheimischen Sträuchern festgesetzt. 
Die grünordnerischen Festsetzungen gewährleisten ein Durchgrünung des Plangebietes 
mit hoher Gestaltqualität. Weiter sichern sie die Wiederherstellung verlorengehender Ve-
getationsstrukturen. 

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
Das Erscheinungsbild des Baugebietes wird nicht nur durch die äußeren Vorgaben, wie 
beispielsweise die Straßenführung, die Stellung der Baukörper und die Begrünung ge-
prägt sein. Vielmehr haben die Gestaltung des Einzelbaukörpers und der Umgang mit 
dem Gelände ebenfalls wesentlichen Einfluss auf das städtebauliche Gesamtbild. Daher 
kommt dem einzelnen Bauherrn und Architekten eine hohe Eigenverantwortung im Um-
gang mit der durch deren Planung beeinflussten Umgebung zu.  
Die Stadt wird durch die Regelung des § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 Lan-
desbauordnung (LBO) jedoch in die Lage versetzt, in gewissen Grenzen Einfluss auf die 
Baugestaltung zu nehmen. Gestalterische Festsetzungen in Bebauungsplänen sind 
dann zulässig, wenn sie dazu dienen, ästhetisch unerwünschte Erscheinungen oder Be-
einträchtigungen der Harmonie von Orts- und Landschaftsbild fern zu halten, soweit die-
ses auf sachgerechten Erwägungen beruht und wenn dabei eine angemessene Abwä-
gung der (privaten) Interessen des Einzelnen und der Belange der Allgemeinheit erkenn-
bar ist. 
Mit den örtlichen Bauvorschriften wird der Zweck verfolgt zusätzlich zu den Festsetzun-
gen auf Grundlage des BauGB bzw. der BauNVO Gestaltungsvorgaben innerhalb des 
Plangebiets zu machen. Dementsprechend ist der Geltungsbereich der Satzung iden-
tisch mit dem des Bebauungsplans. 
Die vorgesehenen örtlichen Bauvorschriften stellen einen angemessenen Kompromiss 
zwischen den wirtschaftlichen Bedürfnissen an die Grundstücksnutzung einerseits und 
andererseits dem öffentlichen Interesse an einer stadtgestalterischen Integration des 
Plangebietes in das bauliche Umfeld dar. 
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Es werden nur diejenigen Festsetzungen getroffen, die aus städtebaulichen Gründen 
mindestens erforderlich und von elementarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild 
des Baugebiets sind. In diesem Fall sind es: 
 Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen, 
 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke, 
 Gestaltung von Parkplätzen, Stellplätzen und Zufahrten.  
Insbesondere wird dabei der Grundsatz des eigenverantwortlichen Umgangs mit Grund 
und Boden gewürdigt. 
Zur Gewährleistung eines Mindestmaßes an Durchgrünung sowie auch für eine gestal-
terische Qualität sind die nicht überbauten Grundstücksflächen landschaftsgärtnerisch 
zu gestalten und zu bepflanzen. 
Die festgesetzte Begrünung von Parkplatzflächen dient ebenfalls der gestalterischen 
Qualität. Durch die Festsetzung der Baumpflanzungen kann zudem ein Beitrag zur Ver-
besserung des Mikroklimas geleistet werden. Außerdem tragen sie zu einer positiven 
Wirkung auf das Stadtbild und einem positiven subjektiven Empfinden der Umgebung 
bei.  

3 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz: hier: Wasserrechtliche Festsetzungen (§ 
51 Abs. 4 LWG) 
Aufgrund der entwässerungstechnischen Erschließung ist es notwendig in Verbindung 
mit § 58 Abs. 2 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG) bauordnungsrechtliche Re-
gelungen zur Entwässerung des Plangebietes zu treffen. Bei einer Überschreitung der 
GRZ von 0,4 ist eine entsprechende Rückhaltung des Oberflächenwassers auf dem 
Grundstück vorzusehen. Flächen mit reduzierten Abflussbeiwerten sind bei der Ermitt-
lung der GRZ entsprechend zu berücksichtigen. Der Nachweis zur Rückhaltung ist beim 
Bauantrag zu führen. 

4 Hinweise ohne Festsetzungscharakter 
Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage 
nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, jedoch zum Ver-
ständnis der getroffenen Festsetzungen beitragen oder über den „eigentlichen“ Bebau-
ungsplan hinausgehende wichtige Informationen liefern, wurden als unverbindliche Hin-
weise im Nachgang zu den Textfestsetzungen abgedruckt. 

J. WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG 

Gemäß den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 2a Abs. 1 BauNVO) sind entspre-
chend dem Stand des Verfahrens wesentliche Auswirkungen der Planung darzulegen.  
Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung und Entwicklung bzw. der natürlichen Lebens-
grundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB) werden insbesondere folgende mögliche 
Auswirkungen beachtet und in den Bebauungsplan eingestellt (vergleiche § 1 Abs.6 
BauGB): 

1 Allgemeine Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die 
Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB)   

Zur Wahrung der Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sowie die 
Sicherheit der Arbeitsbevölkerung wurden bislang insbesondere nachfolgend dargelegte 
Aspekte betrachtet. 



Edenkoben  Bebauungsplan „Kurbrunnenweg“ 
Satzungsfassung   Begründung gem. § 9 Abs. 8 BauGB 

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung   |   Kaiserslautern   |   www.bbp-kl.de Seite 13 von 15 

1.1 Nutzung 

Die vorliegende Bauleitplanung soll dafür sorgen, dass insbesondere die zukünftige 
Wohnbevölkerung im Plangebiet bei der Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Be-
dingungen vorfindet.  
Daher ist bei der Planung darauf zu achten, dass das Plangebiet so ausgestaltet wird, 
dass gesunde Bedingungen herrschen. Diesem Grundsatz entspricht die vorliegende 
Planung. 
Die nachfolgend dargelegten Nutzungseinschränkungen und -differenzierungen ent-
sprechen in diesem Zusammenhang dem planerischen Willen der Stadt Edenkoben und 
dem Entwicklungsziel, ein neuen qualitativ hochwertigen Wohnraum zu schaffen: So 
wird durch den Ausschluss von Gartenbaubetriebe und Tankstellen des Bebauungspla-
nes eine Beeinträchtigung der angestrebten Wohnnutzung vermieden. 

1.2 Altlasten 

Weder bei der Stadt Edenkoben, noch bei der Verbandsgemeinde Edenkoben liegen 
Erkenntnisse über Altablagerungen oder schädliche Bodenverunreinigungen vor, die 
eine bauliche Nutzung beeinträchtigen könnten oder weitergehende Erkundungen erfor-
derlich machen würden. 
Sollten bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen werden 
oder sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche / visuelle Auffälligkeiten) ergeben, wird im 
Bebauungsplan darauf hingewiesen, die zuständige Struktur- und Genehmigungsdirek-
tion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz Neustadt 
an der Weinstraße umgehend zu informieren. 

1.3 Radonvorsorge 

Gemäß der Radon-Prognosekarte des Landesamtes für Geologie und Bergbau liegt das 
Plangebiet zum Teil in einem Bereich, in dem lokal hohes Radonpotential (> 100 kBq/m³) 
ermittelt wurde.  
Daher wird im Bebauungsplan empfohlen, grundsätzlich eine projektbezogene Radon-
messung (Langzeitmessung über 3-4 Wochen) in der Bodenluft des Bauplatzes durch-
zuführen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für die Bauplaner und Bauherren sein, sich 
ggf. für bauliche Vorsorgemaßnahmen (z. B. Abschluss des Treppenhauses gegenüber 
dem Untergeschoss, Verzicht auf Wohn- und Aufenthaltsräume im Kellerbereich, Einbau 
einer radondichten Folie unter der Bodenplatte) zu entscheiden. Werden hierbei Werte 
über 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird angeraten, 
bauliche Versorgungsmaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons in Gebäude 
weitgehend zu verhindern. 
Das Gelände des Bebauungsplans befindet sich in Privatbesitz. Flächendeckende Ra-
donmessungen in der Bodenluft sind zum derzeitigen Zeitpunkt vor Aufgabe der beste-
henden Nutzungen und Abbruch der bestehenden Baulichkeiten nicht möglich. Eine ver-
bindliche Festsetzung ist auf der Rechtsgrundlage des § 9 BauGB nicht möglich. Daher 
erfolgt lediglich ein Hinweis. 
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2 Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen, Eigentumsbildung weiter Kreise der Bevölkerung und Anfor-
derungen kostensparenden Bauens sowie die Bevölkerungsentwicklung (gem. § 
1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB) 

Eine wesentliche städtebauliche Aufgabe der Stadt Edenkoben ist die Schaffung der 
Voraussetzungen zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum.  
Mit der Realisierung des Bebauungsplans wird den kommunalen Entwicklungsabsichten 
Rechnung getragen, den Ausbau und die Entwicklung der Stadt positiv zu begleiten so-
wie der vorhandenen Nachfrage am Wohnungsmarkt Rechnung zu tragen. 

3 Belange des sozialen und sonstigen Infrastrukturbedarfs (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 3 
BauGB) 

Der durch das neue Baugebiet entstehende zusätzliche Infrastrukturbedarf kann von be-
reits bestehenden Einrichtungen im Ort bzw. der näheren Umgebung abgedeckt werden. 
Die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes erlaubt zudem im Rahmen der allge-
meinen Zweckbestimmung auch die Ansiedlung von weiteren dem Gebiet dienenden 
Einrichtungen. 

4 Belange des Denkmalschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Belange des Denkmalschutzes 
nicht beeinträchtigt. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich keine Kul-
turdenkmäler oder kulturhistorisch interessante Baulichkeiten.  
Sollten im Zuge der Bau- und Erschließungsarbeiten archäologische Funde angetroffen 
werden, so wird auf die Meldepflicht nach dem Denkmalschutzgesetz hingewiesen. 

5 Gestaltung des Ortsbildes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB) 

Mit der Realisierung des Bebauungsplans gehen zwangsläufig Veränderungen des Orts- 
und Landschaftsbildes einher. Im Rahmen der Konzeptionierung wurde jedoch Wert da-
rauf gelegt, neu entstehende Nutzungen in die bestehenden Strukturen einzubetten.  
So wurde zur Vermeidung ortsunüblicher Gebäudeformen sowie zur Vermeidung grund-
sätzlicher gestalterischer Defizite in den Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Ver-
bindung mit § 88 LBauO eine örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung (u.a. Dach) in-
tegriert. Daneben wurden bauplanungsrechtliche Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung sowie der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen getrof-
fen. 

6 Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB) 

Die Belange des Naturschutzes werden durch die Neupflanzung von Gehölzen berück-
sichtigt. Zum Schutze eventuell vorkommender Tierarten sind die Rodungsarbeiten für 
die Erschließungsmaßnahmen in den Monaten Oktober bis Februar durchzuführen. 

7 Belange der Ver- und Entsorgung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) 

Die Versorgung des Plangebietes mit den erforderlichen technischen Infrastrukturen 
kann durch Anschluss an die bestehenden Netze und teilweise Ausbau der bestehenden 
Netze der jeweiligen Versorgungsträger sichergestellt werden.  
Die Entwässerung des Plangebietes erfolgt wie bisher im Mischsystem. 
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Zum Schutz bestehender Leitungen wird im Bebauungsplan auf die einschlägigen Vor-
schriften und Abstandsempfehlungen sowie ggf. erforderliche Leitungsschutzmaßnah-
men hingewiesen. 

8 Belange des Verkehrs (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB) 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über den direkt angrenzenden Kurbrunnen-
weg. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Neubebauung eines vormals 
ebenfalls zur Wohnnutzung bebauten Gebiets. Die Belange des Verkehrs werden somit 
nicht wesentlich beeinträchtigt. 

K. PLANVERWIRKLICHUNG 

1 Grundbesitz und Bodenordnung 
Unter Berücksichtigung der bestehenden Grundbesitzstrukturen sind zur Planverwirkli-
chung keine bodenordnenden Maßnahmen erforderlich. 

2 Kosten der Bauleitplanung 
Die Bauleitplanung ist eine hoheitliche Aufgabe einer Kommune, Kosten der Bauleitpla-
nung sind daher in der Regel durch die Kommune zu bedienen. Gem. § 11 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 3 BauGB kann jedoch eine Gemeinde in einem städtebaulichen Vertrag dem 
Grundstückseigentümer / Vorhabenträger auf dessen Kosten die Ausarbeitung der städ-
tebaulichen Planungen und Gutachten übertragen.  
Im vorliegenden Fall haben sich die Vorhabenträger im Rahmen einer Kostenübernah-
meerklärung gegenüber der Stadt Edenkoben verpflichtet, die im Rahmen der Ausarbei-
tung der Bebauungsplanung anfallenden Kosten zu übernehmen.  
Die Vorhabenträger sind sich bewusst, dass ein Rechtsanspruch auf rechtsverbindliche 
Aufstellung des Bebauungsplans für das Plangebiet durch die Kostenübernahmeerklä-
rung nicht besteht. Die Unabhängigkeit und die Entscheidungsfreiheit der Verwaltung 
und des Stadtrates, insbesondere im Hinblick auf planerische Aufgaben nach dem 
BauGB bleiben durch diese Kostenübernahmeerklärung unberührt.  
Aus der „Erklärung“ können zudem keinerlei Rechte für die Vertragspartner hergeleitet 
werden.  
Das Planungsbüro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung (Kaiserlautern) wurde mit der 
Vorbereitung und Erstellung des Bebauungsplanes beauftragt.  
Der Stadt Edenkoben entstehen somit durch die Ausarbeitung des Bebauungsplans 
„Kurbrunnenweg“ keine direkten Kosten. Kosten fallen allenfalls im Rahmen des erfor-
derlichen und nicht übertragbaren verwaltungstätigen Handelns im Sinne der Vorberei-
tung, Durchführung und Begleitung von Verfahrensschritten nach §§ 3 - 4a BauGB an. 


